
 
 
 
 
 
 

 
 

Landesinnung der chemischen Gewerbe und Denkmal-, 
Fassaden- und Gebäudereiniger 

Koschutastraße 4 I 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
T 05 90 90 4 – 110, 117 

W wko.at/ktn/gewerbe 
E innungsgruppe1@wkk.or.at 

 
15.05.2026 

                           123/He/De 

EINLADUNG  
 

zur Fachgruppentagung der Landesinnung der chemischen Gewerbe und  
Denkmal- Fassaden- und Gebäudereiniger 

 
TERMIN: Mittwoch, 17. Juni 2026 
 

BEGINN:  16:00 Uhr  
 

ORT: Hotel Linde 
 Lindeplatz 3, 9082 Maria Wörth 
  
 
 
Tagesordnung: 
 
1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Bericht des Landesinnungsmeisters 
3. Grundumlagenbeschluss 2027 (Erhöhung) 
4. Diskussion, Allfälliges und Mitgliederfragen 
 
 
Wir bitten Sie um Ihr zuverlässiges Erscheinen. 
 

 
Freundliche Grüße 
 
 
 
 
Mst. Valentin Sicher, MAS Roland Heckenbichler B.Sc. 
Innungsmeister Innungsgeschäftsführer 
 
 
 
 

Die Fachgruppentagung ist nicht öffentlich. Für juristische Personen sowie Offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesell-
schaften kann nur der mit Firmenvollmacht ausgestattete Vertreter an der Tagung teilnehmen. Eine Vertretung verhinderter 
Fachgruppenmitglieder ist gemäß § 62 Abs. 4 WKG unzulässig.  
 

 



DVR 0043 133 

 

 
 
 
 
 
 
Ergeht an:  
 
An alle Mitgliedsbetriebe der Landesinnung 
Chemisches Gewerbe und Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger in Kärnten 
 

 

15.05.2026 

123/HE/DE 
 

Fachgruppentagung 2026 - Erhöhung der Grundumlage ab 1.1.2027 
Erkundung des Mitgliederwillens  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
geschätzte Mitglieder der Landesinnung, 
 
am Mittwoch, den 17. Juni 2026 findet die Fachgruppentagung der Landesinnung der Che-
mischen Gewerbe und Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger statt, anlässlich der auch 
eine Erhöhung der Grundumlage beschlossen werden soll.  
 
Der Landesinnungsausschuss hat die finanzielle Situation der Landesinnung der Chemischen 
Gewerbe und Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger erörtert. Dabei wurde im Besonderen 
über die finanziellen Auswirkungen derzeitiger und zukünftiger Maßnahmen diskutiert. 
Diese sind deswegen notwendig: 
 

1. Werbeaktivitäten und PR-Arbeit der Kärntner Landesinnung sollen weitergeführt und ge-
zielt verstärkt werden. 

2. Die öffentliche Wahrnehmung und das Image des Berufsstandes sollen nachhaltig verbes-
sert werden. 

3. Weiterbildungsmaßnahmen sollen ausgebaut und aktiv gefördert werden. 
4. Die Vernetzung innerhalb der Branche soll ausgebaut und verbessert werden. 
 

Die Landesinnung als Standes- und Interessenvertretung kann für Sie als Mitglied weiterhin nur 
dann erfolgreich Weiterbildung, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit betreiben und erfül-
len, sowie den Servicestandard aufrechterhalten, wenn auch die finanziellen Ressourcen da-
für ausreichen.  
 
Für Ihre unmittelbaren Anliegen/Anfragen, die sich aus Ihrem Tagesgeschäft ergeben, stehen 
Ihnen die Mitarbeiter im Büro der Landesinnung und der Innungsmeister zur Verfügung. Wir 
sind überzeugt, dass wir in vielen Telefonaten, persönlichen Gesprächen, bei Veranstaltungen 
und im Wege unserer regelmäßigen elektronischen Newsletter Informationen vermitteln konn-
ten, die Ihnen geholfen haben. 
 
Was steht in Zukunft auf der Agenda? Wie schon eingangs skizziert, wird in Zukunft ein noch 
größerer Einsatz im Bereich der Mitarbeiterförderung, Werbung und PR-Arbeit notwendig sein. 
 
Alle diese Leistungen der Innung stehen Ihrem Jahresbeitrag gegenüber!  
Darüber hinaus stehen Ihnen selbstverständlich auch alle Service-Einrichtungen der Wirt-
schaftskammer, wie zum Beispiel die Juristen/Juristinnen in den Bereichen Allgemeines 
Recht, Gewerberecht, Arbeit- und Sozialrecht, Berufsausbildungsrecht jederzeit und gerne 
zur Verfügung! 
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Fassaden- und Gebäudereiniger 

Koschutastraße 4 I 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
T 05 90 90 4 – 110, 117 

W wko.at/ktn/gewerbe 
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Seit 2015 ist die Höhe der Grundumlage der Chemischen Gewerbe und Denkmal-, Fassaden- 
und Gebäudereiniger unverändert.  
 
Der Grundumlagenbeschluss für 2026, gefasst von der Fachgruppentagung am 26.6.2025, lau-
tet wie folgt:  
 

• Pro zum 31.12. des Vorjahres gemeldeter Betriebsstätte ein fester Be-
trag. 
Mindestens der Betrag für eine Betriebsstätte. 

EUR 145,00 

• Ein Abschlag für die zweite bzw. jede weitere Betriebsstätte: 100 % 

• Die Sozialversicherungsbeitragssumme des vorangegangenen Jahres und 
davon ein Anteil in Form eines Hebesatzes (in %) 

0,00 % 

Die Verpflichtung von juristischen Personen zur Zahlung fester Beträge in doppelter Höhe 
wird ausgeschlossen. 

Ruhen alle gemäß § 2 Abs. 1 WKG mitgliedschaftsbegründenden Berechti-
gungen für die gesamte Periode der Mitgliedschaft im Kalenderjahr, ist die 
Grundumlage in folgender Höhe zu entrichten: 

EUR 72,50 

 

Um auch in Zukunft die eingangs dargestellten, vielfältigen Aufgaben für unsere Mitgliedsbe-
triebe erfüllen zu können, ergeht der Vorschlag, die Grundumlage ab 1.1.2027 wie folgt fest-
zusetzen:   
 

• Pro zum 31.12. des Vorjahres gemeldeter Betriebsstätte ein fester Be-
trag. 
Mindestens der Betrag für eine Betriebsstätte. 

EUR 160,00 

• Ein Abschlag für die zweite bzw. jede weitere Betriebsstätte: 100 % 

• Die Sozialversicherungsbeitragssumme des vorangegangenen Jahres und 
davon ein Anteil in Form eines Hebesatzes (in %) 

0,00 % 

Die Verpflichtung von juristischen Personen zur Zahlung fester Beträge in doppelter Höhe 
wird ausgeschlossen. 

Ruhen alle gemäß § 2 Abs. 1 WKG mitgliedschaftsbegründenden Berechti-
gungen für die gesamte Periode der Mitgliedschaft im Kalenderjahr, ist die 
Grundumlage in folgender Höhe zu entrichten: 

EUR 80,00 

 

Jedes Mitglied ist berechtigt, seine Meinung zur in Aussicht genommenen Erhöhung der 
Grundumlage zu äußern. 
  
Bitte richten Sie eine allfällige Meinungsäußerung schriftlich bis spätestens 15. Juni 2026  
an die:  
 
Landesinnung der Chemischen Gewerbe und Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger,  
Koschutastraße 4,9020 Klagenfurt am Wörthersee, E innungsgruppe1@wkk.or.at 
 
Die Einladung zur Fachgruppentagung der Landesinnung der Chemischen Gewerbe und Denk-
mal-, Fassaden- und Gebäudereiniger liegt diesem Schreiben bei. 
 

 

Freundliche Grüße 

 

          
  
  
Mst. Valentin Sicher MAS Roland Heckenbichler B.Sc. 
Landesinnungsmeister Innungsgeschäftsführer 

mailto:innungsgruppe1@wkk.or.at


LANDESINNUNG CHEMISCHE GEWERBE 
UND DENKMAL-, FASSADEN- UND GEBÄUDEREINIGER

EINLADUNG
BRANCHENTREFF 2026

17. JUNI 2026

16:00 - 21:00

HOTEL LINDE, LINDEPLATZ 3, 9082 MARIA WÖRTH

WANN & WO

https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x4770771196a1f1df:0xf12db4b4ee4294c6?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111


Gemeinsames Abendessen im Hotel Linde
Ausklang an der Hotelbar

Fachgruppentagung

Come together - Sektempfang

Wörthersee Schifffahrt - MS Velden

PROGRAMM

16:30 - 17:00 

16:00 - 16:30 

17:30 - 18:30

19:00 - 21:00

Anmeldung

Wirtschaftskammer Kärnten
Landesinnung Chemische Gewerbe

u. Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger
Koschutastraße 4, 9020 Klagenfurt

T 05 90 90 4-117
E innungsgruppe1@wkk.or.at

mittels QR Code
oder  unter

innungsgruppe1@wkk.or.at
Anmeldeschluss:

11.06.2026

https://formulare.wkk.or.at/branchentreff-fachgruppentagung-chemische-gewerbe-u-denkmal-fassaden-und-gebaeudereiniger/
https://formulare.wkk.or.at/branchentreff-fachgruppentagung-chemische-gewerbe-u-denkmal-fassaden-und-gebaeudereiniger/
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